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Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. 
Kurt Tucholsky, mehrere Pseudonyme; 1890 – 1935, deutscher Schriftsteller, Satiriker und Romanautor 
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1. Steuerliche Behandlung von Spenden an politische  Parteien und kommunale  
 Wählervereinigungen 
 
Spenden: Zuwendungen an politische Parteien und an unabhängige Wählervereinigungen i. S. des Par-
teiengesetzes (PartG) sind bis zur Höhe von insgesamt 1.650 € und im Fall der Zusammenveranlagung 
bis zur Höhe von 3.300 € im Kalenderjahr steuerlich begünstigt. Die Ermäßigung beträgt 50 % der 
Ausgaben, höchstens jeweils 825 € (Unverheiratete) bzw. 1.650 € (Zusammenveranlagte). Der Betrag 
wird direkt von der Steuerschuld abgezogen. 
 
Beispiel: Parteifreund A spendet an seine Partei 2.000 €. Seine tarifliche Einkommensteuerbelastung 
beträgt 15.000 €. A kann 50 % von 1.650 € steuerlich als Zuwendung ansetzen. Seine Einkommensteu-
erbelastung reduziert sich um (15.000 € – 50 % von 1.650 € =) 825 € auf 14.175 €. Den Restbetrag in 
Höhe von (2.000 € – 1.650 € =) 350 € kann Parteifreund A als Sonderausgaben (siehe nachfolgend) 
geltend machen. 
 
Sonderausgaben: Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke können – unter weiteren Voraus-
setzungen – zusätzlich mit insgesamt bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder 4  ‰ der 
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Son-
derausgaben abgezogen werden. 
 
Wählervereinigungen, die nicht an den Bundestags- oder Landtagswahlen teilnehmen, sind nach Auf-
fassung des Bundesfinanzhofs in seiner Entscheidung vom 20.3.2017 keine Parteien i. S. des PartG. 
Demnach kommt für solche Wählervereinigungen der Sonderausgabenabzug nicht in Betracht. 
 
Spendennachweis: Bei Spenden bis 200 € reicht ein „vereinfachter Nachweis“ (Einzahlungsbeleg, 
Kontoauszug oder PC-Ausdruck beim Online-Banking). Seit dem 1.1.2017 müssen die Zuwendungsbe-
stätigungen nur noch nach Aufforderung durch das Finanzamt vorgelegt werden.  
 
Alternativ kann der Zuwendungsempfänger die Zuwendungsbestätigung aber auch direkt elektronisch 
an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu bevollmächtigt. In diesem Fall braucht der 
Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwendung aufzubewahren. 
 
 
2. Neuregelungen bei den GWG durch das Steuerumgehu ngsbekämpfungsgesetz 
 
Mit dem vom Bundesrat am 2.6.2017 verabschiedeten Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen werden die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzauf-
wendungen und andere Aufwendungen für Rechteüberlassungen, die beim Empfänger nicht oder nur 
niedrig besteuert werden, eingeschränkt.  
 
Darüber hinaus sind in dem Gesetzespaket verschiedene Maßnahmen enthalten, die für die meisten 
Steuerpflichtigen interessant sein dürften. Dazu gehören 
 
• die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zur Sofortabschreibung von 

410 € auf 800 €,  
• die Anhebung der unteren Wertgrenze zur Bildung eines Sammelpostens bei GWG von 150 € auf 

250 € sowie 
• die Einführung einer Steuerbefreiung unter Verhinderung von Doppelbegünstigungen. 
 
Dieses Gesetz trat am 4.7.2017 in Kraft. Die Anpassung der GWG-Grenzen gilt jeweils für An-
schaffungen bzw. Herstellungen nach dem 31.12.2017. 
 
 



 
3. Übernahme der Einkommensteuer für Geschenke an G eschäftsfreunde  

 
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und im Geschäftsleben auch die Kunden. Aufwendungen 
für Geschenke an Geschäftsfreunde sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Das gilt 
aber dann nicht, wenn die Kosten pro Empfänger und Wirtschaftsjahr 35 € nicht übersteigen. Das Ab-
zugsverbot soll verhindern, dass unangemessener Repräsentationsaufwand vom Steuerpflichtigen auf 
die Allgemeinheit abgewälzt wird. 
 
Solche Geschenke, die die Geschäftsbeziehung fördern oder Neukunden anziehen sollen, können beim 
Empfänger zu einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den Wert ver-
steuern, würde der Zweck des Geschenks vereitelt. Deshalb ist es dem Schenkenden gestattet, die auf 
das Geschenk entfallende Einkommensteuer des Beschenkten zu übernehmen. Dafür wird die Steuer 
bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30 % erhoben. Durch die Übernahme der Versteuerung kommt 
es zu einem sog. „Steuergeschenk“. 
 
Diese Steuer hat der BFH nun als weiteres Geschenk beurteilt mit der Folge, dass diese das steuerliche 
Schicksal der Zuwendung teilt. Ein Betriebsausgabenabzug kommt danach nicht in Betracht, wenn der 
Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Damit ist das 
Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pauschal-
steuer überschritten wird. 
 
Anmerkung:  Nach dieser Entscheidung kommt ein Betriebsausgabenabzug nicht in Betracht, wenn der 
Wert des Geschenks und die anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Das Abzugsverbot 
kommt demnach auch dann zum Tragen, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pau-
schalsteuer überschritten wird. Will der Schenker für den Kunden auch die Pauschalsteuer von 30 % 
zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer übernehmen, darf der Wert des Geschenkes nicht mehr als 
25,21 € betragen.  
 
 
4. Kein doppelter Abzug für die Nutzung von zwei Ar beitszimmern in  
 verschiedenen Orten 
 
Grundsätzlich besteht ein Abzugsverbot für Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer. Aufwen-
dungen für häusliche Arbeitszimmer sind jedoch steuerlich abziehbar, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren Aufwen-
dungen ist dabei auf 1.250 € im Jahr begrenzt. Ein darüber hinausgehender Abzug ist nur möglich, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung bil-
det. 
 
Bislang ist der Bundesfinanzhof (BFH) von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer ausgegangen. Die abziehbaren Aufwendungen waren hiernach unabhängig 
von der Zahl der nutzenden Personen auf insgesamt 1.250 € im Jahr begrenzt. 
 
In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 machte der BFH nunmehr eine Kehrtwende zugunsten der 
Steuerpflichtigen, die mit weiteren Personen ein häusliches Arbeitszimmer nutzen. Nach diesen Ent-
scheidungen ist die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im Jahr personenbezogen anzuwenden, so-
dass jeder von ihnen seine Aufwendungen hierfür bis zu dieser Obergrenze einkünftemindernd geltend 
machen kann.  
 
In seiner Entscheidung vom 9.5.2017 stellt der BFH aber klar, dass der personenbezogene Höchstbetrag 
für den Abzug von Aufwendungen eines Steuerpflichtigen auch bei der Nutzung von mehreren häus-
lichen Arbeitszimmern in verschiedenen Haushalten auf 1.250 € begrenzt ist.  
 



 
5. Unterhaltspflicht steht Pflegefreibetrag bei der  Erbschaftsteuer nicht entgegen 
 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 10.5.2017 steht eine gesetzliche Unter-
haltspflicht zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind, der Gewährung des 
erbschaftsteuerlichen Pflegefreibetrags nicht entgegen. Hat ein Kind einen pflegebedürftigen Elternteil 
zu Lebzeiten gepflegt, ist es berechtigt, nach dem Ableben des Elternteils bei der Erbschaftsteuer den 
sog. Pflegefreibetrag in Anspruch zu nehmen.  
 
Da Pflegeleistungen üblicherweise innerhalb der Familie, insbesondere zwischen Kindern und Eltern 
erbracht werden, liefe die Freibetragsregelung bei Ausschluss dieses Personenkreises nahezu leer. 
 
Anmerkung: Die Finanzverwaltung hat den Freibetrag nicht gewährt, wenn der Erbe dem Erblasser 
gegenüber gesetzlich zur Pflege oder zum Unterhalt verpflichtet war. Der Entscheidung des BFH 
kommt im Erbfall wie auch bei Schenkungen große Praxisrelevanz zu. Von besonderer Bedeutung ist 
dabei, dass der Erbe den Pflegefreibetrag nach dem Urteil auch dann in Anspruch nehmen kann, wenn 
der Erblasser zwar pflegebedürftig, aber z. B. aufgrund eigenen Vermögens im Einzelfall nicht unter-
haltsberechtigt war. 
 
 
6. Höhere Pfändungsfreigrenzen seit 1.7.2017 
 
Seit 1.7.2017 gilt die neue Pfändungstabelle nach der Zivilprozessordnung. Der unpfändbare Grundbe-
trag ist auf 1.133,80 Euro/Monat (vorher: 1.073,88 €/Monat) gestiegen. 
 
Ist der Schuldner bzw. die Schuldnerin zu Unterhaltszahlungen verpflichtet, erhöht sich der unpfändba-
re Betrag entsprechend der Unterhaltsberechtigten. Bei einer Unterhaltspflicht für eine Person darf ein 
zusätzlicher Betrag von 426,71 €/Monat (bis 30.6.2017: 404,16 €/Monat) nicht gepfändet werden, für 
die zweite bis fünfte Person jeweils zusätzlich 237,73 €/Monat (bis 30.6.2017: 225,17 €/Monat). 
 
Ermittelt werden kann die Höhe des unpfändbaren Arbeitseinkommens z. B. mit dem Pfändungsfreibe-
tragsrechner auf dem Justizportal NRW (www.justiz.nrw.de – Bürgerservice – Broschüren und Hilfen – 
Berechnung des Pfändungsfreibetrags). 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:  
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014 ): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2017: Juni = 109,0; Mai =108,8; April = 109,0; März = 109,0;  
Februar = 108,8; Januar = 108,1 
2016: Dezember = 108,8; November = 108,0;Oktober = 107,9;  
September = 107,7; August = 107,6; Juli = 107,6; Juni = 107,3 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  



Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


